Verfahren der Abrechnung im Rahmen der SAPV

hier: Institutskennzeichen der Leistungserbringer, Betriebsstätten-Nummer
· Zur Abrechnung der ärztlichen und pflegerischen Leistung 
gemäß  

§ 10 Vergütung und
§ 12 Rechnungslegung, Zahlungsfrist, Beanstandung, Verjährung 

des Vertrags nach § 132d Abs. 1 SDB V über die ambulante spezialisierte Palliativversorgung nach § 37b SGB V …………( Rahmenvertrag ):
Institutskennzeichen(IK) 

Beantragung, soweit nicht vorhanden, bei der  
Arbeitsgemeinschaft Institutskennzeichen 

Alte Heerstr. 111

53757 Sankt Augustin

· Zur Abrechnung von Arznei-, Heil-, und Hilfsmittel
gemäß

§ 11 Verordnung und Entscheidung über die Leistungserbringung

des Vertrags nach § 132d Abs. 1 SDB V über die ambulante spezialisierte Palliativversorgung nach § 37b SGB V …………( Rahmenvertrag):
SAPV- spezifische Betriebsstätten-Nummer 

auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen dem GKV – Spitzenverband und der Kassenärztlichen Bundesvereinbarung 

Der Antrag erfolgt auf dem, dieser Vereinbarung angefügten Anlage 2 durch den Leistungserbringer, nach Unterzeichnung „Bescheinigung der Antragsberechtigung“ durch die Krankenkasse bei der 
Kassenärztliche Bundesvereinigung

Dezernat 4, Frau Marx
Herbert –Lewin-Plat2, 10623 Berlin
· Die Bereitstellung der Vordrucke erfolgt nach Vorlage der Betriebsstättennummer durch die regionale Geschäftsstelle der KV oder durch Direktbezug von den zuständigen Vordruckverlagen.

· Die Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmittel erfolgt durch den Palliativmediziner und unter Verwendung der für die vertragsärztliche Versorgung geltenden Vordrucke (Muster 13, 14, 16 und 18).

Auf jeder Verordnung im Rahmen der SAPV sind die Betriebsstätten-Nummer und die einheitliche Pseudo-Arzt-Nummer 33333330 anzugeben.
